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Die Mission des Fürstentums Liechtenstein bei der Europäischen Union
entbietet dem Generalsekretariat der Europäischen Kommission ihre Emp-
fehlung und beehrt sich, Bezug zu nehmen auf die Notifikation der Kom-
mission vom 29. Juli 2021, welche in Übereinstimmung mit Art. 5 Abs. 2 der
Vereinbarung vom 22. September 2011 zwischen der Europäischen Union
sowie der Republik Island, dem Fürstentum Liechtenstein, dem Königreich
Norwegen und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Beteiligung
dieser Staaten an der Arbeit der Ausschüsse, die die Europäische Kom-
mission bei der Ausübung ihrer Durchführungsbefugnisse in Bezug auf
die Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands
unterstützen, erstellt wurde, und in der die folgende Durchführungsverord-
nung der Kommission notifiziert wurde:
- Durchführungsverordnung der Kommission vom 27.7.2021 über die

detaillierten Bestimmungen für die Voraussetzungen für den Betrieb des
Web-Dienstes und die für den Web-Dienst geltenden Datenschutz- und
Sicherheitsvorschriften sowie über die Massnahmen für die Entwicklung
und technische Umsetzung des Web-Dienstes gemäss der Verordnung
(EU) 2017/2226 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur
Aufhebung des Durchführungsbeschlusses C(2019) 1230 der Kommis-
sion1

Gemäss Art. 5 Abs. 3 der oben genannten Vereinbarung i.V.m. Art. 5
des Protokolls zwischen dem Fürstentum Liechtenstein, der Europäischen
Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem
Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemein-
schaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung
und Entwicklung des Schengen-Besitzstands informiert die Mission des
Fürstentums Liechtenstein bei der Europäischen Union hiermit das Gene-
ralsekretariat der Europäischen Kommission, dass das Fürstentum Liech-
tenstein den Inhalt der oben genannten Weiterentwicklung akzeptiert und
soweit erforderlich in seine innerstaatliche Rechtsordnung umsetzen wird.
Dieser Notenaustausch tritt am Datum dieser Antwortnote in Kraft.
Die Mission des Fürstentums Liechtenstein bei der Europäischen Union
benützt die Gelegenheit, um das Generalsekretariat der Europäischen Kom-
mission ihrer ausgezeichneten Hochachtung zu versichern.
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1 Durchführungsverordnung (EU) 2021/1224 der Kommission vom 27. Juli 2021 über die
detaillierten Bestimmungen für die Voraussetzungen für den Betrieb des Web-
Dienstes und die für den Web-Dienst geltenden Datenschutz- und Sicherheitsvor-
schriften sowie über die Massnahmen für die Entwicklung und technische Umsetzung
des Web-Dienstes gemäss der Verordnung (EU) 2017/2226 des Europäischen Parla-
ments und des Rates und zur Aufhebung des Durchführungsbeschlusses C(2019) 1230
der Kommission (ABl. L 269 vom 28.7.2021, S. 46).
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.269.01.0046.01.DEU

